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Interessenbindungen von  
Regierungspräsident Dr. Martin Neukom 

Vorsteher der Baudirektion 

a. Beteiligungen an Privatunternehmen 
(mit mindestens 5% des Geschäftskapitals oder Stimmrechtes) 

Name, Ort Funktion 

keine 
 

keine 

b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie in beratenden Gremien von schweizerischen und auslän
dischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts 

Name, Ort Funktion 

keine 
 

keine 

c. Vertretungen des Kantons in schweizerischen und ausländischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
privaten und des öffentlichen Rechts  

Name, Ort Funktion 

Ausschuss der Kantone, Sachplan geologische Tiefenlager Mitglied/Sitzungsleitung 

Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz, Bern Vorstandsmitglied 
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Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone Mitglied 

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Zürich Verwaltungsrat 

Interkantonale Fischereikommission für den Zürichsee, Linthkanal und Walensee, Zürich  Kommissionspräsident 

Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren, Bern Mitglied 

Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft, Bern Mitglied 

Konferenz Kantonaler Energiedirektoren, Bern Vizepräsident 

Kantonale Delegation der Tripartiten Konferenz, Bern Mitglied 

Patronatskomitee der Phänomena 2026 Mitglied 

Stiftung Wildnispark Zürich Mitglied 

Swiss Science Center Technorama, Winterthur Stiftungsrat 

 
 

d. Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes 
Name, Ort Funktion 

keine 
 

keine 
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Anhang 

Auszug aus dem Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung (OG RR): 
V.  Weitere Rechte und Pflichten der Mitglieder des Regierungsrates 

§ 20 a. Die Mitglieder des Regierungsrates unterrichten die Staatskanzlei beim Amtsantritt und zu Beginn jedes Amtsjahres schriftlich über: 

a. Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, die mindestens 5% des Gesellschaftskapitals oder des Stimmrechts umfassen, 

b. Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie in beratenden Gremien von schweizerischen und ausländischen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts, 

c. Vertretungen des Kantons in schweizerischen und ausländischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, 

d. Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes.  

Die Staatskanzlei veröffentlicht die Angaben in einem Register. 
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